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Abstract

In context of the growing need for ef-

ficient security enhancements within the 

global supply chain, the AEO (Author-

ised Economic Operator) status was de-

fined and standardized by the EU and 

implemented in the EU member coun-

tries through their national customs au-

thorities. 

Being recognized throughout the EU 

and a growing number of other countries 

(e.g. Switzerland, Japan, USA), the AEO 

status is becoming a de facto standard 

and growingly important for all indus-

tries involved in international trade. 

This includes explicitly logistics and 

maritime companies like warehouse op-

erators, freight forwarders, shipping lines 

and customs brokers. In addition, com-

patibility of the AEO program with 

other supply chain security programs 

currently being implemented around the 

world is aimed for the EU. 

Compliance with market requirements 

in our fast moving world (e.g. just-in-time 

logistics) will become very difficult if not 

even impossible in the near future without 

holding an adequate customs certification 

like the AEO, one future corner stone of 

competitiveness and profitability.

Bis Ende 2011 müssen importierende 

und exportierende Unternehmen so-

wie die jeweiligen beauftragten Dienstleister 

die Voraussetzungen für bereits bewilligte 

Vereinfachungen bei der Ein- und Ausfuhr 

(vereinfachte Anmeldeverfahren, Anschrei-

beverfahren) neu nachweisen. Dies betrifft 

beispielsweise den Lagerhalter über den 

Spediteur, den Reeder bis hin zum Zoll-

agenten. Zu diesem Zweck wurden bzw. 

werden die Unternehmen vom Zoll schrift-

lich zur Beantwortung eines Fragebogens 

aufgefordert. Kommt das Unternehmen 

dieser Aufforderung nicht nach, muss es 

mit dem Widerruf der Vereinfachung rech-

nen, der zu erheblichen Beeinträchtigungen 

führen könnte.

Die Beantwortung des Fragebogens sollte 

zum Anlass genommen werden, um gleich-

zeitig einen AEO-Antrag zu stellen. Denn 

inhaltlich gleicht dieser Fragebogen den Fra-

gen, die bei der Beantwortung zum Zugelas-

senen Wirtschaftsbeteiligten (AEO = Autho-

rised Economic Operator) gestellt werden. 

Unternehmen, die in der EU ansässig 

sind und zollrelevante Tätigkeiten ausü-

ben, können sich vom Zoll zum Zugelas-

senen Wirtschaftsbeteiligten zertifizieren 

lassen. Dem Inhaber eines AEO-Zertifi-

kates stehen zahlreiche zollrechtliche und 

sicherheitsrelevante Vereinfachungen of-

fen. Dies gilt nicht nur für die EU, sondern 

auch für eine wachsende Zahl außereuro-

päischer Länder, mit denen Abkommen 

zur gegenseitigen Anerkennung des jewei-

ligen AEO geschlossen wurden.

Der Status des AEO ist in allen EU-Mit-

gliedsstaaten gültig und zeitlich nicht befristet. 

Das AEO-Bewilligungsverfahren sollte gut 

vorbereitet werden und vollzieht sich im We-

sentlichen in den folgenden fünf Schritten:

1. Auswahl des Zertifikates

Zunächst einmal ist zu entscheiden, wel-

ches der drei AEO-Zertifikate für das Un-

ternehmen am sinnvollsten ist: 

• AEO-C (Zollrechtliche Vereinfachung), 

• AEO-S (Sicherheit) oder

• AEO-F (Zollrechtliche Vereinfachung 

und Sicherheit).

Die Zertifikate unterscheiden sich in ihren 

Bewilligungsvoraussetzungen und den da-

mit verbundenen Vergünstigungen. An-

hand von betriebswirtschaftlichen, marktre-

levanten und unternehmensstrategischen 

Faktoren sollte geprüft werden, welche Va-

riante dem Unternehmen die meisten Vor-

teile bringt.

2. Prüfung der Antragsfähigkeit

Steht fest, für welches Zertifikat der An-

trag gestellt werden soll, ist die Antrags-

fähigkeit anhand eines Zollfragebogens 

zur Selbstbewertung zu prüfen. Der Fra-

gebogen bildet den Anforderungskatalog 

für die AEO-Bewilligung. Mit Hilfe des 

Fragebogens ist es dem Unternehmer 

möglich zu analysieren, ob der vorhande-

ne Organisationsstand den Anforde-

rungen der Zollbehörde entspricht. Der 

AEO-Status hat im Wesentlichen folgende 

Anforderungen:

• Einhaltung der Zollvorschriften,

• Nachweis einer adäquaten Buchhaltung 

und Dokumentation von Beförderungs-

unterlagen,

• Ermöglichung angemessener Zollkon-

trollen sowie

• Nachweis angemessener Kontrollstruktu-

ren und Sicherheitsstandards.

3. Nachbesserung  

vor Antragsstellung

Kommt die Selbstbewertung anhand des 

behördlichen Fragebogens zu dem Ergeb-

nis, dass bestimmte Anforderungen der 

Zollbehörde nicht erfüllt werden, müssen 

geeignete Nachbesserungsmaßnahmen 

geplant und durchgeführt werden. Als 

Nachweis für das Vorliegen der Bewilli-

gungsvoraussetzungen für den Status eines 

AEO können Zertifikate (z.B. Wirtschafts-

prüfungsberichte), welche die erforder-

lichen Kriterien abdecken, ergänzend dem 

Antrag beigefügt werden. Die Zollbehör-

den ziehen diese dann bei der Entschei-

dung über den AEO-Status heran.

4. Antragstellung

Liegen die Antragsvoraussetzungen vor, 

ist der Fragenkatalog nebst entsprechenden 

Anlagen zusammen mit dem Antrag auf Er-

teilung eines AEO-Zertifikates beim zustän-

digen Hauptzollamt einzureichen. Dies soll-

te nach Möglichkeit auf elektronischem 

Wege erfolgen. Zudem ist es ratsam, eine 

Veröffentlichung auf der Homepage der EU-

Kommission zu beantragen. Damit kann der 

Unternehmer weltweit für sein Unterneh-

men und die AEO-Zertifizierung werben.

5. Statussicherung und  

Statusschutz

Die Geltungsdauer des AEO-Zertifikates 

ist nicht befristet. Die Zollbehörde über-

Der Weg zum Zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten
Unternehmen mit Status als Zugelassener Wirtschafts-

beteiligter (AEO) haben Wettbewerbsvorteile. Ein moder-

nisierter Zollkodex könnte die Anforderungen an den AEO- 

Status bald höher setzen, deshalb sollten Anträge jetzt 

gestellt werden. Von Andreas Hlawaty und Tim Kohnen
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prüft turnusmäßig, ob die Bewilligungsvor-

aussetzungen auch weiterhin erfüllt sind. 

Eine Verletzung dieser Pflichten gefährdet 

die persönliche Zuverlässigkeit und damit 

den Bestand des Zertifikates. Schlimmsten-

falls könnte die Zollbehörde den Status des 

AEO aussetzen bzw. das AEO-Zertifikat 

widerrufen. Aus diesem Grund ist es wich-

tig, durch ständige Kontrolle den Status zu 

pflegen und zu bewahren.

Daneben muss jedes Unternehmen einen 

Zollbeauftragten aus den eigenen Reihen 

bestellen. Dieser ist verpflichtet, die zustän-

dige Behörde über alle Umstände, die den 

Status berühren könnten, zu informieren 

(»Whistleblower-Prinzip«). Kommt der 

Zollbeauftragte seinen Aufgaben nicht 

pflichtgemäß nach, können Strafen oder 

Bußgelder gegen ihn erhoben werden. 

Fazit

Zum Jahresende ergibt sich ein unmittel-

barer Handlungsbedarf, der die Beantra-

gung des AEO-Status fast unausweichlich 

macht. Dieser Antrag ist aber auch aus 

einem anderen Grund zum jetzigen Zeit-

punkt sinnvoll. Mit dem modernisierten 

Zollkodex (voraussichtlich ab 2013) werden 

die Anforderungen an die Bewilligungen 

des AEO höher gesetzt als sie es heute sind. 

Deshalb sollten die bisherigen – noch nied-

riger gesteckten Anforderungen – genutzt 

werden, solange es möglich ist. 
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Fahrzeuglogistik

BLG will mit Fesco 
russischen Markt  
erobern

Die Bremer BLG Logistics Group will groß 

in die Fertigfahrzeuglogistik in Russland 

einsteigen. Dazu hat sich der Hafen- und 

Logistikkonzern, der bereits mit eigenen Ro-

Ro-Umschlagaktivitäten in St. Petersburg 

vertreten ist, mit dem russischen Reederei- 

und Transportunternehmen Fesco Trans-

portation zusammengetan. Die Partner in-

vestieren den Angaben zufolge zusammen 

10 Mio. € in die Gründung der Gemein-

schaftsfirma Fesco BLG. Mittelfristig sollen 

bis zu 100 Mio. € in den Ausbau des Netz-

werks investiert werden. Kerngeschäft sollen 

Umschlag und Verteilung von Fahrzeugen 

aus heimischer sowie aus ausländischer Pro-

duktion in ganz Russland sein. Die BLG 

bringt ihre Umschlagaktivitäten in St. Peters-

burg in das Joint Venture ein, wo dieses Jahr 

rund 60.000 Fahrzeuge abgefertigt werden 

sollen. Fesco steuert erhebliche Transport-

kapazitäten auf Schiene und Straße bei. Die 

Gemeinschaftsfirma werde sich »innerhalb 

der nächsten fünf Jahre zu einem Key Player 

auf dem russischen Markt entwickeln«, er-

klärte Fesco-Präsident Sergey Generalov auf 

einer gemeinsamen Pressekonferenz in 

Moskau.  mph

HHLA

Neues Hub-Terminal in Posen
Die Hamburger Hafen und Logistik AG 

(HHLA) und der Bahnoperateur Polzug 

Intermodal haben einen Hub-Terminal im 

polnischen Posen eröffnet. Die hochmo-

derne Anlage – die erste dieser Art in Polen 

– erlaubt erstmals den Einsatz von täg-

lichen Shuttlezügen zwischen den nordeu-

ropäischen Seehäfen und Posen. Zwischen 

Hamburg und Posen verkürzt sich die 

Transportzeit um etwa ein Drittel. In Po-

sen bündelt der Marktführer Polzug Inter-

modal von nun an Schienengütertrans-

porte aus den nordeuropäischen Seehäfen, 

um sie von dort sternförmig in ganz Polen 

weiterzuverteilen. Großer Vorteil des 

Standortes Posen ist neben der zentralen 

Lage im West-Ost-Verkehr auch ein hohes 

lokales Ladungsaufkommen. Polzug be-

treibt in Polen bereits ein dichtes Termi-

nalnetzwerk mit Standorten unter ande-

rem in Kattowitz (Dabrowa Gornicza), 

Breslau (Wroclaw) und Warschau (Prusz-

kow). Insgesamt investierte HHLA Inter-

modal Polska, ein Tochterunternehmen 

der HHLA, rund 15 Mio. € in den neuen 

Hub.  M
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